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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

21.09.2005 

Geschäftszahl 

2001/13/0059 

Rechtssatz 

Die Tatsache, dass ein Beschwerdeführer im Verwaltungsverfahren trotz gebotener Gelegenheit untätig 
geblieben ist und erst vor dem Verwaltungsgerichtshof seine Zurückhaltung ablegt, kann mit Aussicht auf Erfolg 
nicht der belangten Behörde zum Vorwurf gemacht werden (Hinweis E 7. Juni 2005, 2005/14/0021). 

Beachte 

Miterledigung (miterledigt  bzw  zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 

2001/13/0061 

2001/13/0060 


